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Amtliche Bekanntmachungen
– Kinder, deren Mutter oder Vater die Pflege/Betreuung einer/

eines pflegebedürftigen Angehörigen ausübt.
Der/die Erziehungsberechtige(n) haben die Gemeinde Greifen-
stein unverzüglich über den Wegfall der vorgenannten Bedarfs-
kriterien zu informieren. Sie haben auf Verlangen der Gemein-
de Greifenstein einen aktuellen Nachweis über das Bestehen
bzw. Fortbestehen der Bedarfskriterien vorzulegen.
Sollten im Einzelfall tatsächliche soziale Härten bzw. Gründe
vorliegen, die von den in Abs. 2 genannten Gründen zur be-
vorzugten Aufnahme von Kindern bzw. zur Vergabe von Ganz-
tagsplätzen nicht erfasst sind, können diese ebenfalls berück-
sichtigt werden.
Die Entscheidung über die Aufnahme von Kindern wird vom
Träger im Einvernehmen mit der Einrichtungsleitung getrof-
fen.

(3) Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung des jeweiligen
Kindergartens erreicht ist, könnenweitere Aufnahmen erst nach
Freiwerden von Plätzen erfolgen. Betroffene Kinder können
jedoch vorübergehend in einer anderen Kindertagesstätte der
Großgemeinde aufgenommen werden, sofern es dort noch
freie Plätze gibt. Ist dies nicht der Fall kann die Betreuung
durch Tagesmütter in Betracht gezogen werden.

(4) Für Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, richtet
sich die Aufnahme nach den Empfehlungen für die Wieder-
zulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftsein-
richtungen des Bundesinstitutes für Infektionskrankheiten und
nicht übertragbare Krankheiten.

(5) Kinder, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geisti-
gen Verfassung einen erhöhten Betreuungsbedarf aufweisen,
können aufgenommen werden, wenn auf diese Weise dem
individuellen Förderbedarf des Kindes entsprochen werden
kann und die organisatorischen, personellen und sächlichen
Voraussetzungen vorliegen. Hierbei sind die gesetzlichen Be-
stimmungen des SGB XII sowie die Rahmenvereinbarung für
Integrationsplätze zu beachten.

(6) Sind Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder frei, die länger-
fristig nicht mit Kindern, die ihren ersten Wohnsitz in der Ge-
meinde Greifenstein haben, belegt werden können, so ist auf
schriftlichen Antrag eine Ausnahme von Absatz 1 möglich.

§ 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindertagesstätten sind an Werktagen montags bis frei-
tags von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.
Die Öffnungszeiten der Krippe sind montags bis freitags von
07.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

(2) Die Kindertagesstätten können während der festgelegten
Schulferien im Land Hessen wie folgt geschlossen werden:
– in den Sommerferien bis zu drei Wochen
– in den Osterferien bis zu einer Woche
– in den Herbstferien bis zu einer Woche
– in den Winterferien bis zu einer Woche
Unabhängig hiervon bleiben die Kindertagesstätten zwischen
Weihnachten und Neujahr eines jeden Jahres geschlossen.
Während der o. a. Schließzeiten wird im Bereich der Gemeinde
Greifenstein – auch in Absprache mit der Leitung der Ev. Kin-
dertagesstätte Beilstein – ein Notdienst angeboten (ausge-
nommen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr).

(3) Wenn das Betreuungspersonal an Arbeitsgemeinschaften,
Fortbildungs-, und Betriebsveranstaltungen der Gemeinde
Greifenstein usw. teilnimmt, bleibt die Kindertagesstätte an
diesen Tagen ebenfalls geschlossen.

(4) Für Dienstgespräche bleibt die Kindertagesstätte einmal im
Monat ab 15.00 Uhr geschlossen.

(5) Bei Festen und Veranstaltungen der Kindertagesstätte bleibt
diese an den betreffenden Tagen ab 14.00 Uhr geschlossen.

(6) Einmal im Jahr, in der Regel vor den Sommerferien findet in
der Kita ein Putztag (Grundreinigung) statt. An diesem Tag
bleibt die Kita geschlossen.

Kita-Gebühren ab 01.08.2018
Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 26.06.2018 die
Teilnahme am Förderprogramm der Hess. Landesregierung zur
Beitragsfreistellung für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr
(Betreuungsumfang bis zu 6 Std.) bis zum Schuleintritt beschlos-
sen.
Einzelheiten können den nachfolgend veröffentlichten Satzun-
gen entnommen werden.
Wie bisher bei der Bambinifreistellung (Gebührenfreistellung im
letzten Kindergartenjahr vor Schuleintritt) müssen Eltern nichts
tun, um in den Genuss der Entlastung zu kommen.

Satzung über die Benutzung der
Kindertagesstätten der Gemeinde
Greifenstein

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder
und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl.
I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618)
und §§ 31 ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30.04.2018 und der §§ 5, 19, 20, 51 und
93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas-
sung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 15.
September 2016 (GVBl. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl.
2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S.
618)) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Greifenstein in
ihrer Sitzung am 26.06.2018 nachstehende Satzung über die Ge-
bühren für die Benutzung der Kindertagesstätten beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertagesstätten werden von der Gemeinde Greifenstein
als öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruch-
nahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-recht-
liches Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben

Die Kindertagesstätten sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die
KindertagesstättenderGemeindeGreifenstein sollen insbesondere
die Erziehung des Kindes in der Familie ergänzen und unterstüt-
zen.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertagesstätten stehen grundsätzlich allen Kindern,
die in der Gemeinde ihren Wohnsitz (Hauptwohnung i. S. des
Melderechts) haben, vom vollendeten 1. Lebensjahr an bis
zum Schulbesuch offen.
Ein Anspruch auf Aufnahme in einer bestimmten Tagesein-
richtung/Gruppe besteht nicht.

(2) Für die Platzvergabe sind folgende Kriterien maßgeblich:
– Das Alter der Kinder: ältere vor jüngeren Kindern
– Der/die Erziehungsberechtigte(n) gehen einer Erwerbs-

tätigkeit nach, befinden sich in einer beruflichen Bildungs-
maßnahme, in einer Schul- oder Hochschulausbildung.

– Die soziale Situation der Eltern, sofern diese eine Aufnahme
dringend erforderlich macht.

– Geschwisterkinder die bereits die Einrichtung besuchen.
Die Anzahl der möglichen Ganztagsplätze (Betreuungszeiten
über 6 Std.) richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten
vor Ort. Deren Platzvergabe erfolgt nach dem individuell nach-
gewiesenen Bedarf. Dafür sind folgende Kriterien maßgebend:
– Der/die Erziehungsberechtigte(n) gehen einer Berufstätigkeit

nach, befinden sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme,
Schul- oder Hochschulausbildung.

– Erzieherische Gründe oder spezieller Förderbedarf (Nach-
weis durch die sozialen Fachdienste beim Kreisausschuss
des Lahn-Dill-Kreises).



(7) Bekanntgaben erfolgen durch Informationsblätter, durch Aus-
hang in der Kindertagesstätte sowie im Rahmen von Elterna-
benden.

§ 5
Aufnahme

(1) Jedes Kind muss vor seiner Aufnahme in die Kindertagestätte
ärztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses nachzuweisen ist.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei der
Gemeinde Greifenstein.

(3) Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten die-
se Satzung und die Gebührensatzung an.

(4) Kinder aus Familien, in denen ansteckende Krankheiten vor-
kommen, dürfen den Kindergarten nur besuchen, wenn die in
§ 3 Abs. 4 zitierten Empfehlungen dem nicht entgegenstehen.

§ 6
Pflegerische Fürsorge

(1) Die Kinder sind sauber gewaschen und zweckmäßig gekleidet
in die Kindertages-stätte zu bringen.

(2) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim
Kind oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Er-
ziehungsberechtigten zu unverzüglicher Mitteilung an die
Leitung der Einrichtung verpflichtet.
Bei den ersten Anzeichen einer Erkrankung soll das Kind vor-
sorglich einige Tage zu Hause bleiben.
Bei Magen-, Darm- und Fieberinfekten ist die Aufnahme
frühestens 48 Stunden nach Abklingen der Symptome mög-
lich.
Im Falle von Kopflausbefall oder Keuchhusten kann das Kind
bis zur Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung die Kindertagesstätte nicht besuchen.

(3) Erkrankt ein Kind während des Besuches der Kindertagesein-
richtung, hat die Kindertagesstättenleitung die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten zu informieren. Diese haben dafür
Sorge zu tragen, dass ihr Kind umgehend aus der Einrichtung
abgeholt wird.

(4) Einwegwindeln und Pflegeartikel für Wickelkinder sind der
Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

§ 7
Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1) Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte regel-
mäßig besuchen; sie sollen spätestens bis 09.00 Uhr eintref-
fen.

(2) Die Erziehungsberechtigten übergeben die Kinder zu Beginn
der Betreuungszeit dem Personal der Einrichtung und holen
sie nach Beendigung der Betreuungszeit beim Betreuungs-
personal wieder ab. Die Aufsichtspflicht des Personals be-
ginnt mit der Übernahme der Kinder im Gebäude der Kinder-
tagesstätte und endet mit der Übernahme der Kinder durch
die Eltern oder abholberechtigten Personen beim Verlassen
des Gebäudes. Sollen Kinder die Kindertagesstätte vorzeitig
verlassen oder den Heimweg allein bewältigen, bedarf es zuvor
einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten ge-
genüber der Einrichtungsleitung.
Die Erziehungsberechtigten erklären bei der Aufnahme des
Kindes in die Einrichtung schriftlich, wer außer ihnen zur
Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann wi-
derrufen werden.
Geschwisterkinder sind zur Abholung frühestens ab dem 12.
Lebensjahr berechtigt.
Es besteht keine Verpflichtung, die Kinder durch das Betreu-
ungspersonal nach Hause zu bringen.

(3) Das Fehlen des Kindes ist unverzüglich der Kindertages-
stättenleitung mitzuteilen.

(4) Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestim-
mungen mit Gebührensatzung einzuhalten und insbesondere
die Gebühren zu entrichten.

§ 8
Pflichten der Leitung von Kindertagesstätten

(1) Die Leitung der Einrichtung gibt den Erziehungsberechtigten
der Kinder nach Absprache jederzeit Gelegenheit zu einer
Aussprache.
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(2) Treten die im Infektionsschutzgesetz genannten Krankheiten
oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Kinder-
gartenleitung verpflichtet, unverzüglich die Gemeinde und
gleichzeitig das Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen
Weisungen zu befolgen.

§ 9
Elternversammlung und Elternbeirat

Für Elternversammlung und Elternbeirat nach § 27 des Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches wird Näheres durch die
Satzung über Elternversammlung und Elternbeirat bestimmt.

§ 10
Versicherung

(1) Das Kind ist gegen Unfälle, die ihm im Gebäude und auf dem
Grundstück der Kindertagesstätte sowie bei Spaziergängen
und sonstigen Veranstaltungen der Kindertagestätte zusto-
ßen, im Rahmen des bestehenden Versicherungsvertrages
versichert.
Die gesetzliche Unfallversicherung haftet ebenfalls für Unfäl-
le auf dem Hinweg zur Kindertagesstätte und auf dem Rück-
weg von der Kindertagesstätte.

(2) Für Sachschäden am Eigentum des Kindes, welche durch ein
Verschulden der Gemeinde Greifenstein oder ihrer Bedienste-
ten herbeigeführt wird, haftet die Gemeinde Greifenstein.

(3) Für Schäden, die durch Unfolgsamkeit des Kindes entstehen
oder willkürlich von ihm verursacht werden, können die Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten haftbar gemacht werden.

(4) Für vom Kind mitgebrachte und in der Kindertagesstätte
abhanden gekommene Gegenstände wird nicht gehaftet.

§ 11
Benutzungsgebühren

Für die Benutzung der Kindertagesstätten wird von den gesetzli-
chen Vertretern der Kinder eine Benutzungsgebühr nach Maßga-
be der jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung er-
hoben.

§ 12
Abmeldung

(1) Die Abmeldung eines Kindes ist schriftlich bei der Kinder-
tagesstättenleitung vorzunehmen. Abmeldungen können nur
zum Monatsende erfolgen und müssen bis zum letzten
Kalendertag des Vormonats vorliegen.

(2) Innerhalb der letzten 2 Monate vor den Sommerferien und vor
der Einschulung eines Kindes kann eine Abmeldung nur aus
zwingenden triftigen Gründen (z. B. Wegzug aus der Gemein-
de) erfolgen.

(3) Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das
Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der Kindertages-
stätte unzumutbare Belastung, so kann das Kind vom weite-
ren Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Die
Entscheidung hierüber trifft der Bürgermeister. Der Ausschluss
gilt als Abmeldung.

(4) Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als
zwei Wochen ohne Begründung vom Besuch der Kinderta-
gesstätte fernbleiben, können sie durch schriftliche Erklärung
gegenüber den Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch
ausgeschlossen werden.

(5) Werden die Gebühren zweimal nicht ordnungsgemäß bezahlt,
so erlischt das Anrecht auf den bisher eingenommenen Platz.

§ 13
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in die Kinder-
tagesstätte sowie für die Erhebung der Kindertagesstätten-
benutzungsgebühr werden folgende personenbezogene Da-
ten in automatisierten Dateien gespeichert:
a) Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Erziehungs-

berechtigten und der Kinder, Geburtsdaten aller Kinder
sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung
erforderlichen Daten,

b) Benutzungsgebühr: Berechnungsgrundlagen
c) Rechtsgrundlagen: Hessische Gemeindeordnung (HGO),

Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO), Hessisches Datenschutzgesetz



tägl. Betr. Zeit 6 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr ................ 22,60 

tägl. Betr. Zeit 7 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 16.00 Uhr ................ 67,80 

tägl. Betr. Zeit 9 Std.
bei einer Betreuungszeit von 14.00 bis
16.00 Uhr (nicht kombinierbar mit den
vorstehenden Betreuungszeiten ............................. 0,00 

tägl. Betr. Zeit 2 Std.
b. Für Kinder bis zum 3. Lebensjahr (Der Monat in dem das

Kind das 3. Lebensjahr vollendet, wird mit der Gebühr nach
1.a berechnet)
Gültig ab ............................................................. 01.08.18
bei einer Betreuungszeit bis 13.00 Uhr .............. 120,00 

tägl. Betr. Zeit 6 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr .............. 146,00 

tägl. Betr. Zeit 7 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 16.00 Uhr .............. 194,00 

tägl. Betr. Zeit 9 Std.
bei einer Betreuungszeit von 14.00 bis
16.00 Uhr (nicht kombinierbar mit den
vorstehenden Betreuungszeiten) .......................... 48,00 

tägl. Betr. Zeit 2 Std.
c. Kinder, die vormittags (Betreuungszeit bis 13.00 Uhr) be-

treut werden, können auch tageweise maximal bis zu 3 Tage
wöchentlich eine erweiterte Betreuung erfahren.
Die Gebühr hierfür wird wie bisher in Höhe von 10,50 

täglich festgesetzt, wobei der Anteil der Mittagsverpflegung
2,50  beträgt.

d. Für Kinder, die bis 14.00 bzw. 16.00 Uhr angemeldet sind,
besteht die Verpflichtung zur Teilnahme an der Mittags-
verpflegung.

(2) Besuchen mehrere Kinder einer Familie eine Kindertagesstät-
te der Gemeinde, ermäßigt sich die Gebühr für das 2. Kind ab
dem vollendeten 3. Lebensjahr
a. Gültig ab ............................................................. 01.08.18

bei einer Betreuungszeit bis 13.00 Uhr
(67,80 ) max. Gebühr pro Std. 11,30  ................. 0,00 

tägl. Betr. Zeit 6 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr ................ 11,30 

tägl. Betr. Zeit 7 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 16.00 Uhr ................ 33,90 

tägl. Betr. Zeit 9 Std.
bei einer Betreuungszeit von 14.00 bis
16.00 Uhr (nicht kombinierbar mit den
vorstehenden Betreuungszeiten) ............................ 0,00 

tägl. Betr. Zeit 2 Std.
b. Für Zweitkinder bis zum 3. Lebensjahr (Der Monat in dem

das Kind das 3. Lebensjahr vollendet, wird mit der Gebühr
nach 2.a berechnet)
Gültig ab ............................................................. 01.08.18
bei einer Betreuungszeit bis 13.00 Uhr ................ 61,00 

tägl. Betr. Zeit 6 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr ................ 74,00 

tägl. Betr. Zeit 7 Std.
bei einer Betreuungszeit bis 16.00 Uhr .............. 100,00 

tägl. Betr. Zeit 9 Std.
bei einer Betreuungszeit von 14.00 bis
16.00 Uhr (nicht kombinierbar mit den
vorstehenden Betreuungszeiten) .......................... 24,00 

tägl. Betr. Zeit 2 Std.
c. Die Regelungen nach Abs. 2 gelten nicht; soweit Kinder

einer Familie bereits im Rahmen einer Beitragsfreistellung
nach dem Kinderförderungsgesetz frei gestellt sind.

(3) Für das dritte und jedesweitere Kindwerden keineBetreuungs-
gebühren erhoben.

(4) Werden die vertraglich von den Erziehungsberechtigten ge-
buchten Betreuungszeiten nicht eingehalten, ist für jede wei-
tere angefangene Stunde eine Gebühr von 3,00  fällig.

(5) Soweit das Land Hessen gemäß § 32 c HKJGB der Gemeinde
Greifenstein jährlich Zuweisungen für die Freistellung von
Benutzungsgebühren für Kinder ab dem vollendeten 3. Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung
der Gebühren § 2, Abs. 1 und 2 gültig ab 01.08.2018.
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(HDSG), Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gebühren- und
Benutzungssatzung.

Die Löschung der Daten erfolgt 2 Jahre nach Einstellung des
Falles bzw. nach dem Verlassen der Einrichtung durch das
Kind.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die be-
troffenen Erziehungsberechtigten gemäß § 18 Abs. 2 HDSG
über die Aufnahme der in Abs. 1 genannten Daten in automa-
tisierte Dateien unterrichtet.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.08.2018 in Kraft und ersetzt die Sat-
zung in der Fassung vom 21.06.2012 einschließlich der hierzu
erlassenen Änderungssatzungen.

Greifenstein, den 26.06.2018

Gemeinde Greifenstein – Der Gemeindevorstand –

gez. Kröckel, Bürgermeister

Satzung über die Gebühren für die
Benutzung der Kindertagesstätten der
GemeindeGreifenstein

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder
und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl.
I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618)
und §§ 31 ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30.04.2018 und der §§ 5, 19, 20, 51 und
93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas-
sung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 15.
September 2016 (GVBl. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl.
2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S.
618)) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Greifenstein in
ihrer Sitzung am 26.06.2018 nachstehende Satzung über die
Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten beschlos-
sen:

§ 1
Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten haben die gesetzli-
chen Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren zu entrichten
(vgl. § 11 der Benutzungssatzung). Mehrere Gebührenpflich-
tige haften als Gesamtschuldner. Die Gebühren gliedern sich
in
a) die Betreuungsgebühr
b) das Verpflegungsentgelt
c) Getränke- und Bastelpauschale

(2) Die Betreuungsgebühr ist für den Besuch der Kindertages-
stätte zu entrichten.

(3) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes
am Essen in der Kindertagesstätte erhoben.

(4) Die Getränkepauschale wird für die Verabreichung von Ge-
tränken erhoben und die Bastelpauschale stellt eine Kosten-
beteiligung am Arbeitsmaterial für die sinnvolle Beschäftigung
des Kindes dar.

(5) Die Betreuungsgebühr, das Verpflegungsentgelt und die Ge-
tränke- und Bastelpauschale sind stets für einen vollen Monat
zu entrichten.
Soweit durch Ferien- oder Schließzeiten eine Aufnahme zum
1. des Monats nicht möglich ist, kann die Betreuungsgebühr
sowie das Verpflegungsentgelt auf 50 % des vollen Beitrages
ermäßigt werden.
Vorstehende Regelung kann auch bei Abmeldung von schul-
pflichtigen Kindern Anwendung finden.

§ 2
Betreuungsgebühren

Die monatlichen Gebühren werden wie folgt festgesetzt:
(1) Für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr

a. Gültig ab ............................................................. 01.08.18
bei einer Betreuungszeit bis 13.00 Uhr
(135,60 ) max. Gebühr pro Std. 22,60  ............... 0,00 



§ 3
Verpflegungsentgelt, Getränke- und Bastelpauschale

(1) Das Verpflegungsentgelt für die Mittagsversorgung wird auf
50,00 /Monat festgesetzt.

(2) Die Getränke- und Bastelpauschale beträgt monatlich 5,00 .

§ 4
Gebührenabwicklung

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt
nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht
abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn das
Kind der Kindertagesstätte fernbleibt. Bei einem Ausscheiden
vor dem Monatsende ist die Gebühr bis zum Ende des Monats
zu zahlen.

(2) Die Benutzungsgebühr und das Verpflegungsentgelt werden
jeweils am 1. des folgenden Monats für den laufenden Monat
fällig und werden zu diesem Termin abgebucht bzw. sind zu
überweisen.

(3) Der tageweise Zukauf von Betreuung und Mittagessen wird
monatlich abgerechnet und mit den Betreuungsgebühren des
übernächsten Monats zur Zahlung fällig.

(4) Die Gebühr und das Verpflegungsentgelt sind bei vorüberge-
hender Schließung der Kindertagestätte (z. B. Ferien, Feierta-
ge) weiterzuzahlen.

(5) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung
die Kindertagesstätte über einen Zeitraum von mehr als sechs
Wochen nicht besuchen, entfällt die Gebührenentrichtung für
die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit.

(6) Die Getränke- und Bastelpauschale wird in einer Summe di-
rekt in der Einrichtung erhoben.

(7) Über Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entschei-
det der Gemeindevorstand nach Maßgabe der §§ 163, 227
AO.

(8) Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des
Kontos gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.

§ 5
Gebührenübernahme

In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Über-
nahme der Benutzungsgebühren bei der zuständigen Dienststel-
le des Kreises beantragt werden.

§ 6
Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren beigetrieben.

§ 7
Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft und ersetzt
die Satzung vom 21.06.2012 einschließlich der hierzu erlassenen
Änderungssatzungen.

Greifenstein, den 26.06.2018

Gemeinde Greifenstein – Der Gemeindevorstand –

gez. Kröckel, Bürgermeister

B e k a n n t m a c h u n g
Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde
Greifenstein für die Amtszeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023
in denSchöffengerichtendesAmtsgerichtsDillenburgundden
Strafkammern des Landgerichts Limburg a. d. Lahn;
hier: Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der

Vorschlagsliste
Die Gemeindevertretung Greifenstein hat in ihrer Sitzung am
26.06.2018 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der
Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Limburg a. d. Lahn
und das Amtsgericht Dillenburg gefasst.
Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz
(GVG) in der Zeit vom

10. Juli 2018 bis 16. Juli 2018
im Rathaus der Gemeinde Greifenstein, Ortsteil Beilstein, Her-
borner Straße 38, Zimmer 23 (Fachstelle „Planung & Recht“, Herr
Schenk), während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer
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Woche nach Schluss der Auslegung schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei dem Gemeindevorstand der Gemeinde Greifenstein,
Herborner Straße 38, 35753 Greifenstein, Ortsteil Beilstein, Ein-
spruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste
Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG
(siehe Anhang) nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

35753 Greifenstein, den 29.06.2018

Gemeinde Greifenstein – Der Gemeindevorstand –

gez. Kröckel, Bürgermeister

Anhang
Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077),
zuletzt geändert durch Art 4 des Gesetzes vom 17. August 2017
(BGBl. I S. 3202)

§ 32 GVG
Unfähigkeit zum Schöffenamt

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vor-
sätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Mo-
naten verurteilt sind.

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter zur Folge haben kann.

§ 33 GVG
Ungeeignete Personen

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwan-

zigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder

es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht

in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht

geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-

schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34
Weitere ungeeignete Personen

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen wer-
den:
1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesre-

gierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhe-

stand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und

Rechtsanwälte;
5. Gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte,

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewäh-
rungs- und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereini-
gungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben ver-
pflichtet sind.

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Be-
amten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu demAmt
eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

DELPHI-FILMTHEATER WEILBURG
Hainallee 10 · 35781Weilburg · Tel. 06471 30090 o. 922600 ab 14.00 Uhr · www.oberlahn.de

TOP-FILME vom 05.07. bis 11.07.2018
• Luis und die Aliens • Solo – A Star Wars Story •

• Jurassic World: Das gefallene Königreich 3D • Oceans 8 •

• Papst Franziskus: EinMannseinesWortes • Liliane Susewind •



Aus dem Rathaus wird berichtet
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Bericht des Bürgermeisters anlässlich
der Sitzung der Gemeindevertretung am
26.06.2018

Seit der letzten Sitzung der Gemeindevertretung wurden vom Ge-
meindevorstand folgende Auftragsvergaben beschlossen:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Greifenstein wurden Auf-
träge in Höhe von 246.740,26  inkl. MwSt. erteilt.
Dieser Betrag verteilt sich auf die Gewerke:
• Kunststofffenster 15.609,83 

• Bodenbelag 5.415,57 

• Fliesen 38.771,99 

• Schlosserarbeiten 4.577,39 

• Malerarbeiten 11.412,81 

• Außenputz 19.583,65 

• Elektroinstallation 120.947,86 

• Innentüren 30.421,16 

Die Aufbauten sowie die Ergänzung der feuerwehrtechnischen
Beladung für insgesamt acht Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser
(TSF-W) wurden, wie schon genannt, unter Federführung der Stadt
Herborn gemeinsam europaweit ausgeschrieben. Nach erfolgter
Submission wurde vom Gemeindevorstand der Auftrag zum Auf-
bau von drei TSF-W für die Ortsteilwehren Holzhausen, Oders-
berg und Arborn zum Preis von 153.070,89  einschl. MwSt.
vergeben.
Der Auftrag zur Lieferung der Ergänzung der feuerwehrtech-
nischen Beladung für die drei Fahrzeuge wurde zum Preis von
72.543,83  einschl. MwSt. erteilt.
Für den Bereich Schwimmbäder teile ich Ihnen mit, dass in der
diesjährigen Badesaison ausschließlich das Freibad in Arborn
geöffnet ist. Für das Freibad in Nenderoth konnte leider keine
ausgebildete Badeaufsicht gefunden werden.
Für die Erneuerung der Brücke in Holzhausen zur Verbindung der
„Lindenstraße“ und der „Bachstraße“ wurde der Auftrag für die
Ingenieurleistungen für die Objekt- und Tragwerksplanung in
Höhe von 22.693,84  erteilt.
Für den Spielplatz der Kindertagesstätte „Kükennest“ in Allen-
dorf wurde die Ersatzbeschaffung einer Turmkombination zum
Preis von 16.123,91  einschl. MwSt. beschlossen. Dazu erfolgt
seitens des Fördervereins der Kindertagesstätte „Kükennest“ eine
zweckgebundene Spende in Höhe von 7.500,00 . Dafür ein herz-
liches Dankeschön an den Verein.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Greifenstein sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Sachbearbeiter/in
für den Fachdienst Kassenwesen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.greifenstein.de.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 27.07.2018 an
den Gemeindevorstand der Gemeinde Greifenstein – FD Per-
sonal –, Herborner Straße 38, 35753 Greifenstein, oder an
mail@greifenstein.de.

Entsorgung von Hecken- und Baumschnitt
mit Pkw- oder Traktor-Anhänger

ab 9. April 2018 auf dem Gelände der Fa. Herhof, Auf der Ley,
OTBeilstein
Die Entsorgung von Hecken- und Baumschnitt mit Pkw- oder
Traktor-Anhänger kann ab 9. April 2018 auf dem Gelände der Fa.
Herhof (Basaltwerk), Auf der Ley, OT Beilstein, erfolgen.
Die Anlieferung muss vor dem Abladen in einem speziell dafür
bereitgestellten Container beim Personal im Waagenhaus bei
gleichzeitiger Zahlung der Gebühr angemeldet werden.
Die Gebühr beträgt 5,00  pro Anfuhr mit Pkw-Anhänger und
9,00  pro Anfuhr mit einem Traktor-Anhänger. Die Anlieferung ist

nur für Privatpersonen aus der Gemeinde Greifenstein in der Zeit
von Montag bis Freitag jeweils von 07.00 – 17.00 Uhr möglich.

FANTA-Spielplatzinitiative spendiert
neue Spielgeräte

Je 2.500  hatten sich die Spielplätze Ulm Holzhausen (Grüner
Weg) durch fleißiges Klicken im Netz erkämpft.
Die beiden vom Gewinn finanzierten Spielgeräte hielten inzwischen
Einzug auf den Spielplätzen. In Ulm wurde ein Erdtrampolin mit
Fallschutzbegrenzung eingebaut, auf welchem die Kinder nun
Luftsprünge machen können. In Holzhausen wurde eine Schau-
kel-/Kletterkombination installiert. Den Aufbau beider Geräte über-
nahm der gemeindliche Bauhof.

Test bestanden! Charlotte, Emmi, Mats, Samira und Luke finden
Schaukel und Rutsche gut

Die Marke Fanta aus dem Hause Coca Cola Deutschland und das
Deutsche Kinderhilfswerk sind die Partner der Fanta-Spielplatz-
initiative. Ihr Ziel ist es, öffentlichen Spielplätzen einen Erlebnis-
charakter zu geben, der die kindliche Fantasie anregt und die Kre-
ativität fördert.

Wie viele Kinder passen auf das neue Trampolin? Mia, Luna, Nilo,
Moritz (mit Sieb), Etienne, Elaine und Erik haben es ausprobiert!

Unser Dank geht an die Fanta-Spielplatzinitiative, die beiden
Initiatorinnen Sarah Kohl-Schmidt und Heike Blum-Listmann
sowie alle fleißigen „Klicker“!
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Unsere Jubilare

9. Juli 2018
Frau Margarete Becker, OT Greifenstein,
Untergasse 7 70
Frau Ellen Küchler-Brümmer,
OT Holzhausen, Lindenstr. 10 75

10. Juli 2018
Frau Christel Kreuder, OT Rodenroth,
Brunnenstr. 40 80
Frau Gisela Wallerius, OT Arborn,
Tannenweg 1 80
Herrn Herbert Weis, OT Odersberg,
Arborner Weg 7 80

11. Juli 2018
Frau Ursula Peter, OT Nenderoth,
Steinklepper Weg 14 75

Wir gratulieren
Die Gemeinde gratuliert nachstehend

aufgeführten Einwohnern zu deren Ehrentag
recht herzlich und wünscht alles Gute:

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Greifenstein sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher/in
für zwei Integrationsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Nende-
roth. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.greifenstein.
de. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 6. Juli 2018 an
den Gemeindevorstand der Gemeinde Greifenstein – FD Per-
sonal –, Herborner Straße 38, 35753 Greifenstein, oder an
mail@greifenstein.de.



Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an Wochenenden, Feiertagen sowie an Werktagen in

der Zeit von 18.00 bis 07.00 Uhr für alle Ortsteile der

Gemeinde Greifenstein.

ÄrztlicheDispositionszentraleHessen, Kassel

Ärztlicher Notdienst Dillenburg

Dillkliniken,Rotebergstraße

Telefon 116 117

Sprechstunden der Gemeindeverwaltung
OT Beilstein, Herborner Straße 38

Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr

Montag und Dienstag 13.30 – 15.30 Uhr

Donnerstag 13.30 – 17.30 Uhr
Die Gemeindeverwaltung ist unter Tel. 02779 9124-0, Fax 02779 9124-
40 sowie E-Mail: mail@greifenstein.de, zu erreichen.
Die Finanzabteilung sowie die Kasse sind nach vorheriger Terminab-
sprache erreichbar (Telefon-Nr. siehe Telefonverzeichnis).

Wichtige Rufnummern undNotrufe
Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Polizei 110

Gemeindeverwaltung 02779 9124-0

Nach Dienstschluss:
Bürgermeister Kröckel 02779 510745

Bauhof:

Leitung: Burkhard Fey 0177 2007419

Helmut Hopf 01578 6895709

Polizeistation Herborn 02772 47050

DILL-KLINIKEN – Dillenburg 02771 396-0

Klinikum Wetzlar-Braunfels – Standort Wetzlar 06441 791

– Standort Braunfels 06442 302-0

Krankenhaus Ehringshausen 06443 8280

Pneumologische Klinik Waldhof
Elgershausen Greifenstein 06449 927-0

Kreiskrankenhaus Weilburg 06471 313-0

Hebammen Weilburg –
24 Stunden erreichbar 06471 918881

Entstörungsdienst Strom:
Energienetz Mitte GmbH 0800 3410134

*kostenfreie Rufnummer

Zahnärztliche Notdienstzentrale
Tel. 01805 607011

Annahmeschluss Greifensteiner
Nachrichten: Montags, 12 Uhr

Pflegedienst Mobil
Heike Lang
exam. Krankenschwester, Tel. 06477 1426

Wochenenddienst am 7. und 8. Juli 2018
Schwester Eva Lorenz, Telefon 0171 4626385

Es wird darauf hingewiesen, dass darüber hinaus für die ärztliche Not-
versorgung die

Klinik Waldhof Elgershausen, Tel. 06449 927-0,

mit ihrem Ärztepersonal sowie den dazugehörigen Einrichtungen in An-
spruch genommen werden kann.

Apothekendienst
am 07.07.18 Bären-Apotheke, Herborn, Tel. 02772 2322
am 08.07.18 Apotheke Bicken, Mittenaar-Bicken, Tel. 02772 65000

An Wochentagen außerhalb der normalen Geschäftszeiten kann ebenfalls
der Notdienst in Anspruch genommen werden.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
für Groß- und Kleintiere

Den tierärztlichen Bereitschaftsdienst erfragen Sie bitte bei Ihrem
Haustierarzt.

Forstdienstbereitschaft
Notfall-Nummer 0151 10860734

Ortsgerichte
Greifenstein I
zuständig für den Ortsteil Allendorf
Vorsteher: Rainer Schleifer, Allendorf, Hasenohrweg 3,
Tel. 06478 277731
Stellvertr.: Maik Peter, Allendorf, Dammweg 18, Tel. 06478 4734913

Greifenstein II
zuständig für die Ortsteile Holzhausen und Ulm
Vorsteher: Norbert Klumpp, Holzhausen, Auf Jakobsgarten 5,
Tel. 06478 440
Stellvertr.: Otto Schäfer, Ulm, Am Hang 6, Tel. 06478 2288

Greifenstein III
zuständig für die Ortsteile Beilstein, Greifenstein, Rodenberg und
Rodenroth
Vorsteher: Martin Koob, Beilstein, Friedhofstraße 16,
Tel. 02779 1402
Stellvertr.: Matthias Gimbel, Rodenberg, Hohler Weg 13,
Tel. 0151 25337300

Greifenstein IV
zuständig für die Ortsteile Arborn, Nenderoth und Odersberg
Vorsteher: Manfred Tropp, Arborn, Schlagwiese 6, Tel. 06477 1266

Beglaubigungen im Ortsgerichtsbezirk Greifenstein IV
können auch für den Ortsteil Nenderoth von Herrn Mark Schmidt-
Conrad, Kastanienweg 5, Tel. 06477 1270, und für den Ortsteil
Odersberg von Herrn Mario Becker, In der Hofeck 4, Tel. 06477
911731, vorgenommen werden.

Schiedsmänner
Udo Becker, Mühlenweg 7, OT Holzhausen, Tel. 06478 1537,
zuständig fürdieOrtsteileAllendorf,Holzhausen,Ulm,Greifenstein

KarlGeorgJung-Seibel,Lindenstraße17,OTHolzhausen,Tel.06478607
zuständig für die Ortsteile Arborn, Beilstein, Nenderoth, Oders-
berg, Rodenberg, Rodenroth
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Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde
Greifenstein

Wochenspruch
„So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein!“
(Jesaja 43,1)
Mit wem Gott geredet hat, der ist wahrhaft unsterblich, sagt Martin
Luther. Wenn Gott deinen Namen kennt und du kein Staubkorn
im Universum mehr bist, kannst du nicht ins Leere fallen. Dann ist
entscheidend, ob er dich ruft, wenn alles um dich still ist. Oder ob
du deine Stimme einem anderen gegeben hast.

Sonntag, 8. Juli 2018
09.30 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche mit Prädikant

Eberhard Adam

In den Sommerferien machen alle Gruppen und Kreise in der Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenenarbeit unserer Kirchengemeinde
Sommerpause. Die Jugendlichen sonnen sich in Kroatien, und
wir wünschen allen Gemeindegliedern einen entspannten und
erholsamen Sommer, egal ob zu Hause oder im Urlaub!

Urlaub
Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge ist vom 05.07. bis zum 13.07.2018 im
Urlaub. Seine Vertretung hat Pfr. Jochen Weiß in Ulm, Tel. 06478
721.

Ansprechpartner in der Gemeinde
– Ev. Pfarramt: Pfarrer Dr. Armin Kistenbrügge 06449 802
– Gemeindepädagoge: Christoph Buskies 06449 921457
– Kirchmeisterin: Carola Reese 06449 6713
– Küster: Tamara Becker-Warter und Hans Peter Warter 6346
– Ansprechpartnerin für Vermietungen des Gemeindehauses und

der Schlosskirche für Trauungen: Carola Reese (s.o.)

Besuchen sie unsereGemeinde auch im Internet:www.kirche-
greifenstein.de

EvangelischeKirchengemeinde
Beilstein-Rodenroth

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in der Woche
vom 07. – 14.07.2018
Sonntag, 8. Juli 2018
09.30 Uhr Gottesdienst in der ev. Schlosskirche in Beilstein
10.45 Uhr Gottesdienst in der ev. Kirche in Rodenroth

Montag, 9. Juli 2018
19.30 Uhr Chorprobe des Rodenrother Beerdigungschors

im ev. Gemeindehaus in Rodenroth

Dienstag, 10. Juli 2018
09.30 Uhr Krabbelgruppe „Windelflitzer“ im Martin-Luther-Haus

Mittwoch, 11. Juli 2018
17.00 Uhr Bürostunde im Gemeindebüro, Herrenpferchstraße 9

(bis 18.30 Uhr)
19.30 Uhr Kreativ-Gruppe im ev. Gemeindehaus in Rodenroth
20.00 Uhr Chorprobe des Posaunenchors

im Martin-Luther-Haus in Beilstein

Samstag, 14. Juli 2018
14.30 Uhr Spiele-Nachmittag (nicht nur für Senioren!)

im Martin-Luther-Haus in Beilstein

Vertretungsdienste für Pfarrer Jäkel
Bis einschließlich 19. Juli hat Pfarrer Jäkel noch Urlaub. Seine
Vertretung in dringenden Fällen hat bis dahin Pfarrer Reiner Lepper
aus Nenderoth (Tel. 06477 435). Die beiden Gottesdienste am 8.
Juli hält Johannes Knoll aus Beilstein.
Das Gemeindebüro ist bis Mitte Juli nur mittwochs abends geöff-
net und wird dann von unserer Gemeindesekretärin Brigitte Rumpf
betreut. Freitags bleibt das Gemeindebüro geschlossen. Bei wich-
tigen Angelegenheiten können Sie Frau Rumpf aber auch an an-
deren Tagen unter der Telefonnummer 02779 1372 erreichen.
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Besuchen Sie uns online:
www. kirche-beilstein-rodenroth.ekhn.de
Kontakte
Pfarrer Ralf Peter Jäkel, Gemeindebüro, Herrenpferchstraße 9,
35753 Greifenstein-Beilstein, Tel. 02779 331, Mail: ev-kirche-
beilstein@t-online.de.

Weitere wichtige Kontaktadressen in der Gemeinde
– Stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands: Johannes

Knoll, Beilstein, Tel. 02779 1669
– Organistin: Martha Schmidt, Beilstein, Tel. 02779 256
– Küsterin Schlosskirche Beilstein: Renate Eckert, Beilstein,

Tel. 02779 1306
– Küsterin Kirche/Gemeindehaus Rodenroth: Siegrid Mehl,

Rodenroth, Tel. 02779 911122
– Hausmeister Martin-Luther-Haus Beilstein: Michael Fleck,

Beilstein, Tel. 02779 510801
– Posaunenchor: Armin Hemann, Beilstein, Tel. 02779 1230
– Ev. Kindertagesstätte Beilstein, Westerwaldstraße 30, Beilstein,

Tel. 02779 477, Fax 02779 510843,
Mail: ev.kita.beilstein@ekhn-net.de

Evangelische Kirchengemeinde Ulmtal
Ein gutes Wort
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er
dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen
Norbert Kissel

Freitag, 6. Juli 2018
16.00 Uhr Gottesdienst im Wohn- und Pflegeheim Ulm
18.00 Uhr Männertreff in Ulm – es wird gegrillt

Sonntag, 8. Juli 2018
10.00 Uhr Gottesdienst in Holzhausen

Mittwoch, 11. Juli 2018
15.00 Uhr Frauenkreis Ulm/Holzhausen
19.00 Uhr Abendgebet in Ulm

Hinweise

Trauung
Am Samstag, dem 21.07.2018, lassen sich Janina Kleinmichel
und Lukas Klüh um 14.00 Uhr in der Allendorfer Kirche trauen.
Wir wünschen dem Ehepaar alles Gute und Gottes Segen.

Geburtsläuten
Wenn in unserer Kirchengemeinde ein Kind zur Welt gekommen
ist, bieten wir an, anlässlich der Geburt zu läuten. Die jeweiligen
Eltern werden gebeten, sich bei den Küsterinnen zu melden.

Hausbesuch
Wer einen Hausbesuch des Pfarrers wünscht, wird gebeten, sich
entweder an Pfr. Weiß, die Presbyterinnen und Presbyter, die Be-
suchsdienstkreismitarbeiter oder die Küsterinnen zu wenden.

Bürozeit
Die Bürozeit ist donnerstags von 10.00 – 12.00 Uhr.

Kontakte
– Pfarrer Jochen Weiß, Kirchstr. 8, Greifenstein-Ulm, Tel. 721
– Mitarbeiterin für Kinder- und Jugendarbeit Eva Meis,

Tel. 0170 5216748
– Küsterin Annegret Burkert, Ulmbachstr. 4, Ulm, Tel. 681
– Küsterin Susanne Schmidt, Taunussstr. 1, Holzhausen, Tel. 2674
– Küsterin Katrin Gras, Fliederstr. 5, Allendorf, Tel. 2768833

Unsere Homepage: www. Ev-Kirchengemeinde-Ulmtal.de
Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage!

Evangelische Kirchengemeinde Nenderoth
Arborn, Mengerskirchen, Nenderoth, Odersberg und Winkels

Kontakte: Pfarrer Reiner Lepper, Ev. Pfarramt Nenderoth, Hauptstr.
47, 35753 Greifenstein-Nenderoth, Tel. 06477 435, Fax 06477
911498, Mail: ev.kirchengemeinde.nenderoth@ekhn-net.de
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Öffnungszeiten Gemeindebüro: Frau Franz: Donnerstag von 09.00
bis 12.00 Uhr und Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Stellvertretende Vorsitzende: Frau Mahr, Tel. 06477 1279

Küster: Arborn und Nenderoth: Frau Diebel, Tel. 06477 1243
Odersberg: Herr Klees, Tel. 06477 379

Wochenspruch
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein.
Jesaja 43,1

Sonntag, 8. Juli 2018, 6. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst in Arborn
10.30 Uhr Gottesdienst in Odersberg

Montag, 9. Juli 2018
18.30 Uhr Feldenkrais im Ev. Gemeindehaus Arborn

Donnerstag, 12. Juli 2018
18.30 Uhr Probe GC Hoffnung Nenderoth

Kath. Kirchort Maria Himmelfahrt Driedorf
Freitag, 6. Juli 2018
08.30 Uhr Hl. Messe Herborn - Krypta

Samstag, 7. Juli 2018
17.30 Uhr Hl. Messe in Breitscheid

Sonntag, 8. Juli 2018, 14. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr Heilige Messe in Driedorf

Kollekte für die Pfarrgemeinde
09.00 Uhr Hl. Messe in Sinn
10.30 Uhr Hl. Messe in Bicken und Herborn

Freitag, 13. Juli 2018
08.30 Uhr Hl. Messe Herborn Krypta

Samstag, 14. Juli 2018
14.30 Uhr Taufe Yana Wolf in Driedorf
17.30 Uhr Hl. Messe in Breitscheid

Kirchenchor
Der Kirchenchor probt in der Regel jeden Freitag um 20.00 Uhr im
Pfarrsaal.

Familienwochenende „Abenteuer Gott“
Von Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September 2018, fin-
det im Freizeitzentrum CVJM in Rodenroth das Familienwochen-
ende „Abenteuer Gott“ statt. Eingeladen sind Familien, Mütter,
Väter, Jugendliche und Kinder aus allen katholischen Pfarreien im
Bezirk. Lassen sich in der Gemeinschaft mit anderen im Glauben
begeistern – mit viel Kreativität und Spaß.
Es sind noch Plätze frei! Anmeldung bitte an das Kath. Bezirks-
büro Dillenburg, Tel. 02771 80080.

Fußwallfahrt
Die Fußwallfahrt des Bistums führt in diesem Jahr wieder durch
die Pfarrei Herborn. Am 1. Oktober endet die Wallfahrt in Bicken,
und am 2. Oktober starten die Pilger in Herborn und kommen
abends in Burbach an. Für ca. 25 Dauerpilger suchen wir an die-
sen Tagen noch Übernachtungsmöglichkeiten. Die Pilger sollten
am Abend an der Kirche in Bicken, bzw. Burbach abgeholt werden
und am nächsten Morgen wieder dorthin zurückgebracht werden.
Die Pilger freuen sich über ein Frühstück und nette Gastfreund-
schaft.
Wenn Sie an der Fußwallfahrt teilnehmen möchten oder Pilger
aufnehmen können zum Übernachten, wenden Sie sich bitte an
das Kath. Bezirksbüro in Dillenburg, Tel. 02771 80080. Flyer lie-
gen in der Kirche aus.

Sprechzeiten in der Kontaktstelle
Montag und Freitag 14.00 – 16.00 Uhr (Frau Weier).

Unsere Adresse
Zum Rosengarten 13, 35759 Driedorf. Unsere Telefon-Nr.
02775 324, 02772 5839324. Unsere Adresse im Internet: www.
maria-himmelfahrt-driedorf.de.
Unsere E-Mail Adresse: Pastoralreferentin Ursula Dörner-Bramer,
Tel. 02772 583930, u.doerner-bramer@herborn.bistumlimburg.de,
e.weier@herborn.bistumlimburg.de. Notfallnummer für dringen-

de seelsorgliche Notfälle, z.B. Krankensalbung, Sterbebegleitung
oder Beerdigungsdienst: Tel. 02772 5839321.

Evangelische Kirchengemeinde
Driedorf-Rodenberg

Wochenspruch
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein!
Jesaja 43,1

Sonntag, 8. Juli 2018
09.30 Uhr Gottesdienst in Mademühlen (K. Theiß)
10.15 Uhr Gottesdienst in Driedorf (J. Sell)
10.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Gusternhain (K. Theiß)

Freitag, 13. Juli 2018
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis im Betsaal Driedorf

Gemeindebüro
Das Gemeindebüro ist am Dienstag, 10. Juli, von 16.00 bis 17.00
Uhr und Donnerstag, 12. Juli, von 15.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Telefon 02775 261, Fax 02775 577920 E-Mail: pfarrbuero@ev
kirchengemeindedriedorf.de,Homepage:www.evkirchengemeinde
driedorf.de.

Vertretung Pfarramt 1
Die Vertretung im Pfarramt 1 hat Pfr. Johannes Sell, Tel. 02777
912452, Handy-Nr. 0171 1774722, oder per Mail: johannes.sell@t-
online.de.

Kontakt
Ev. Pfarramt 1, Pfr. JohannesSell (Kontaktdaten s. VertretungPfarr-
amt 1); Ev. Pfarramt 2, Pfrin. Kathleen Theiß, Am Wallgraben 10,
35759 Driedorf, Telefon 02775 291, Homepage: www.evkirchen
gemeindedriedorf.de.

Katholische Kirchengemeinde St. Anna
Braunfels, Kirchort:MariaHimmelfahrt Leun

Samstag, 7. Juli 2018
18.00 Uhr EUCHARISTIEFEIER

Der Bus fährt auf Anforderung!
Bitte rufen Sie bis Freitagmittag, 12.00 Uhr,
im Pfarrbüro an, um sich zur Mitfahrt anzumelden!

Die Wortgottesfeier in Holzhausen fällt in
diesem Monat aus!

Pfarrbüro Leun
Das Pfarrbüro Leun ist am Freitag, dem 13.07., von 10.00 bis
12.00 Uhr geöffnet!
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Anliegen auch an das zentrale
Pfarrbüro in Braunfels!

Kontakt
Adalbert-Stifter-Str. 2, 35638 Leun, Tel. 06442 9535323, E-Mail:
M.Menge@braunfels.bistumlimburg.de, A.Ferincevic@braunfels.
bistumlimburg.de

Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Braunfels,
Hubertusstr. 8
Montag – Freitag 10.00 –
12.00 Uhr. Bitte beachten: In
den Ferien ist das Pfarrbüro
nur vormittags geöffnet! Tel.
06442 953530, Fax 06442
9535319, E-Mail: st.anna@
braunfels.bistumlimburg. de,
Homepage: www.st-anna-
braunfels.de.

Abfallwirtschaft
Lahn-Dill

-Anzeige-
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Pfarrei St. Petrus, Herborn/Kath. Kirche
St. Michael, Sinn

Freitag, 6. Juli 2018
10.00 Uhr Krankenkommunion nach Absprache (Pater Paulose)

Sonntag, 8. Juli 2018
09.00 Uhr Hl. Messe

Kontakt
Kath. Pfarrbüro Sinn, Hochstr. 11, 35764 Sinn, Tel 02772 51862,
Fax 02772 570443, E-Mail st.michael-sinn@web.de. Bürozeiten:
Montag und Freitag, 10.00 – 12.00 Uhr.

Ev.-Luth. St. Paulsgemeinde Allendorf
Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK)
Sonntag, 8. Juli 2018, 6. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl

Dienstag, 10. Juli 2018
19.30 Uhr Posaunenchor

Hinweis „Gottesdienst zum Nachhören“
Predigten können über unsere Homepage www.selk-allendorf-
ulm.de im Internet „nachgehört“ werden.

Aus Vereinen und Verbänden

Geistliches Wort
Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis’ an
Leib und Seele grünen, so will ich dir und deiner Ehr allein und
sonsten keinem mehr hier und dort ewig dienen.
(Paul Gerhardt)

Kontakt
Pfarrer Sebastian Anwand, Fußgarten 9, 35753 Greifenstein-Allen-
dorf, Tel. 06478 2266, Mail: allendorf.ulm@selk.de, Homepage:
www.selk-allendorf-ulm.de.

Evangelische Freie Gemeinde Allendorf
Heimlingstraße 3, www.eg-allendorf.de
Sonntag, 8. Juli 2018
10.00 Uhr Gottesdienst mit Ulrich Bombosch –

es findet eine Kinderbetreuung statt

Mittwoch, 11. Juli 2018
19.30 Uhr Gebetstreffen

Die restlichen Veranstaltungen machen Sommerpause.

Internet macht’s möglich
Unter www.eg-allendorf.de finden Sie allgemeine Infos zu den
einzelnen Gruppen und den aktuellen Veranstaltungsplan.

Spvgg. Ulm/Allendorf
KURSE-Rückenschulung undWirbelsäulengymnastik
Die neuen Kurse der Rückengymnastik im Ulmtal (Ulmtalhalle)
beginnen amMontag, dem 9., undDienstag, dem 10. Juli 2018,
zu folgenden Zeiten: Montag 10.00 Uhr, Dienstag 17.30 Uhr.
Wer bis jetzt noch nicht dabei ist und was gutes für seinen Rü-
cken tun möchte, darf sich gerne dazu einfinden! Natürlich zuerst
mal unverbindlich und kostenfrei schnuppern.
Ruf einfach kurz an, ich freue mich auf Dich. Bis dann, in aller
Frische, Elke Herr, 35753 Greifenstein-Allendorf, Zum Scheid 5,
Tel. 06478 2772988, Mobil 0171 2720424.

SGUlmtal
Für unsere Seniorenfußballer ist die Sommerpause nun angebro-
chen. Leider konnten die Fußballer der SG Ulmtal nicht den
Klassenerhalt aus eigener Kraft erreichen. Wir sind verdienter-
maßen abgestiegen.
Umso wichtiger war der Schritt, sich rechtzeitig um die Zukunft
zu kümmern und die Schritte zu einer neuen Spielgemeinschaft
zu gehen. Mit viel Engagement von Tobias Fehling, Michael „Bodo“
Nagler, Jörn Haas, Andreas Schwontkowski und Michael Hepp
können wir heute Vollzug melden. Mit einem guten Team aus Bis-
kirchen werden wir in der neuen Saison wieder in der A-Liga an-
treten.

Zusammen mit dem ersten Vorsitzenden aus Biskirchen, Andreas
Hardt, und seinem Team haben wir uns auf die neue „SG Bis-
kirchen/Ulmtal“ geeinigt. Für uns ist es bereits ein alter Hut, dass
der TuSpo Holzhausen und die Spvgg. Ulm/Allendorf auf Augen-
höhe die Geschicke des Fußballs zusammen in den letzten Jah-
ren gelenkt haben. Gemeinsam mit den Verantwortlichen in Bis-
kirchen wird es uns dies sicherlich auch in der größeren Runde
gelingen. Wir kennen uns schon seit Jugendfußballzeiten; auf
und neben dem Platz. Wir freuen uns jetzt wieder neu starten und
mit einem großen Kader wieder den Spaß am Fußball bei allen
sehen zu können. Jetzt heißt es, die Ärmel wieder hochzukrempeln
und mit einer gelungen Vorbereitung frisch und motiviert die Sai-
son zu spielen.
Der Auftakt hierzu wurde am 29.06.2018 in Biskirchen gemacht.
Unser neuer Spielertrainer, Ingo Buchmann, konnte im Zuge der
ersten Trainingseinheit rund 30 Spieler begrüßen und auf die neue
Saison einschwören.

Kleintierzuchtverein H9 Lahn-Ulm
Biskirchen e.V.

Liebe Mitglieder und Züchter, der Sommer ist da und wir treffen
uns zur Stallbegehung am 15.07.2018 ab 11.00 Uhr bei Ann-
Katrin und Horst Habicht, in Ehringshausen-Daubhausen,
Friedhofstr. 2. Wir hoffen auf ein geselliges Zusammensein.
Der Vorstand
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Ortsteil
BEILSTEIN

TuSpo „Nassau“ Beilstein –
Abt. Nordic Walking

Hallo Nordic Walking Begeis-
terte, für die Sommerferien
haben wir ein abwechslungs-
reiches Programm für euch
erstellt.
Neben anspruchsvollen
NW-Touren kommt auch die
Entspannung durch Wahrnehmung
der Umgebung und des Körpers nicht zu kurz. Lasst euch überra-
schen.
Achtung, wir haben abweichende Treffpunkte! Uhrzeit: 18.30
Uhr an den angegebenen Treffpunkten.

VdK OV Arborn
An alleMitglieder des Ortsverbandes!
Der VdK Landesverband lädt anlässlich der Landtagswahl am
28.10.2018 zu einer Podiumsdiskussion mit heimischen Politi-
kern ein.
Die Vernastaltung findet am 7. September 2018 um 17.00 Uhr in
der Ederbergland Halle in Frankenberg/Eder statt. Die Veranstal-
tung ist öffentlich (nicht nur für Mitglieder).
Für die Fahrt wird vom Kreisverband ein Bus geordert. Die Bus-
fahrt ist für die Teilnehmer kostenlos.
Eine Anmeldung ist dringend erforderlich und sollte bis zum
30.07.2018 bei D. Clees (06477 1323) erfolgen. Die Busabfahrts-
zeiten werde ich dann an die Mitfahrer weitergeben.

VdK OV Arborn, D. Clees

Ortsteil
ARBORN

• 10.07. Nordic Walking Fitness
TP: Ulmbachtalsperre,
Dauer ca. 2 Std.

• 17.07. Fascial Nordic Walking
TP: an der Grillhütte „Zahnstocher“
Beilstein, Dauer ca. 1,5 Std.

• 24.07. Nordic Walking Fitness
TP: Nenderoth Friedhof,
Dauer ca. 2 Std.

• 31.07. Nordic Walking Wahrnehmung
und TP: Arborn Friedhof,
Dauer ca. 1,5 Std.

• 07.08. Nordic Walking Fitness
TP: CVJM Heim Rodenroth,
Dauer ca. 2 Std.

• 14.08. Nordic Walking Wahrnehmung
und Genießen
TP: Arborn Wanderparkplatz,
Dauer ca. 2 Std.

Für Fragen stehen wir euch gerne zur Ver-
fügung: 02779 1572 oder 02779 1569.

Wir freuen uns auf euch
Marion und Sandra
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Ortsteil
GREIFENSTEIN

TCGreifenstein
Erfolgreiche Woche für die Herren 60 der MSG
TCGreifenstein/BWBeilstein
Für die Herren 60 Mannschaft der Spielgemeinschaft Greifen-
stein/Beilstein war die zweite Meisterschaftswoche der neuen
Tennissaison sehr erfolgreich.
Mit einem Sieg beim TC Weimar konnte mit 4:2 der erste Sieg
eingefahren werden. Elmar Klapproth gewann sein Spiel im drit-
ten Satz mit 4:6, 6:4 und 10:6, Freimuth Heuser siegte 6:1, 6:2
und auch Friedhelm Rücker setzte sich sicher mit 6:3 und 6:3
gegen einen Gegner durch. Hans-Werner Zimmermann konnte
gegen seinen Gegner diesmal keine Akzente setzen und verlor 2:6
und 2:6. Bei den abschließenden zwei Doppelspielen gewannen
Elmar Klapproth und Arno Schenk 6:1 und 6:0, dagegen mussten
sich Freimut Heuser und Arno Peter nach einem umkämpften
ersten Satz mit 7:6 und 6:1 geschlagen geben.
Im zweiten Wochenspiel stand das erste Spiel der diesjährigen
Herren 60 Doppelmeisterschaften auf dem Programm. Im Heim-
spiel gegen den Tennisclub 77 Oberscheld gewann die Spiel-
gemeinschaft Greifenstein/Beilstein mit 3:1. Im ersten Doppel sieg-
ten Hans- Werner Zimmermann/Hans-Joachim Fischer in drei
Sätzen. In zwei Sätzen siegten jeweils die Paarungen Freimut
Heuser/Arno Peter und Hans-Werner Zimmermann/Arno Peter.
Das vierte Doppel mit Freimut Heuser und Arno Schenk konnte
nicht an Ihre gewohnte Leistungsstärke anknüpfen und musste
sich knapp geschlagen geben.

Reitakademie Falkenhof Greifenstein e.V.
SOMMERFERIEN-Aktion
In den Sommerferien (bis einschließlich Sonntag, 5. August 2018)
können Sie beim Reitverein „Reitakademie Falkenhof Greifenstein
e.V.“ für Ihr Kind ein unvergessliches Erlebnis vereinbaren.

Angebotenwird wahlweise:
• Geführter Geländeritt (Pony wird von Fachperson geführt),

1 Stunde für 30,–  oder 2 Stunden für 50,– . Bei Regen findet
statt dem Geländeritt eine Ponyspielstunde in der Reithalle statt.

• Auf dem Pony rund um die Burg (Dauer ca. 30 Min.) für 15,– 
• Pony-Spiel-Stunde in der Reithalle (Dauer ca. 60 Min.) 30,– 

Vorherige Terminvereinbarung erforderlich: Festnetz Tel. 06449
719688, E-Mail: dagmar@falkenhof-peters.de.

Aus der
NACHBARSCHAFT

Dreschhallenmarkt in Driedorf-
Münchhausen

Am 13. Juli 2018 lädt der Dreschhallenmarkt in Driedorf-Münch-
hausen zum dritten Mal in diesem Jahr unter dem Motto – frisch,
gesund und regional – zum Einkaufen und Verweilen ein. Es war-
ten wieder vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemü-
se, Kräuter, Fleisch, Wurstwaren, Eier u.v.m. auf die Besucher.
Darüber hinaus hält der Gärtner ein großes Blumen- und Pflanzen-
angebot vor und die Imker bieten ihre Honigprodukte an.
Der Dreschhallenmarkt ist nicht nur ein sogenannter „grüner
Markt“, sondern gleichzeitig auch ein Markt, auf dem es prakti-
sche, nützliche, interessante und auch ausgefallene Produkte zu
kaufen gibt. So können die Besucher sich z. B. Tipps und Hilfe bei
Problemen mit der Haut oder der Ernährung holen. Hierfür steht

eigens eine Ernährungsberaterin wie auch eine Anbieterin von
Stutenmilchprodukten zur Verfügung. Oder Sie suchen noch ein
kleines Geschenk? Kein Problem. Die freundlichen und erfahre-
nen Markthändler/innen stehen gerne jedem mit Rat und Tat zur
Seite.
Doch man kann nicht nur gemütlich und in aller Ruhe einkaufen,
sondern sich darüber hinaus auch mit Freunden und Bekannten
treffen, ein wenig plaudern, etwas essen, Kuchen oder ein Gläs-
chen Wein genießen oder unseren kostenlosen röstfrischen Kaf-
fee probieren – und es sich einfach gutgehen lassen.

Schauen Sie doch mal vorbei und genießen Sie die besondere
Atmosphäre des Marktes in und um die Dreschhalle herum. Auf
Ihren Besuch freut sich die Gemeinde Driedorf und der Förder-
verein Münchhausen mit den Ortsvereinen.
Die weiteren Dreschhallentermine in 2018 sind: 13. Juli, 10. Au-
gust, 14. September, 12. Oktober (jeweils 11.00 – 17.00 Uhr).
Weitere Infos unter:
www.driedorf.de, www.dreschhalle-muenchausen.de
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DU BIST der
BRINGER!

Verdien’ dir
was nebenbei!

BL
ÄT

TC
HE

An alle Schülerinnen und Schüler (ab 13 Jahren), Rentnerinnen und Rentner,
Hausfrauen und alle, die sich etwas dazu verdienen wollen:

Wir suchen Zusteller
1x wöchentlich oder auch als Vertretung

Melde dich unter Tel. 06643/962740 oder
per Mail an vertrieb@wittich-herbstein.de

LINUS WITTICH Medien KG
Industriestraße 9 - 11 · 36358 Herbstein
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Verstopfte Abflussrohre?

Büttner
Waldbrunn-Hintermeilingen

06479/653
Rohrreinigung - TV-Rohrkontrolle
bei Verstopfungen in
Bad, WC, Küche, Keller, Kanal

Verstopfte

Büttner
Waldbrunn-Hintermeilingen

06479/653

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

bitte ausschneiden

bitte aufheben

Wir suchen ab sofort

1 Küchenhilfe (m/w) & 1 Servicekraft (m/w)
für Gaststätte in Greifenstein.
Infos unter: 0152 - 31770860

Kraftfahrer
mit Führerschein Klasse CE für Dreiachser mit Tieflader

im Nahverkehr gesucht.
Bauunternehmen Goubeaud

Tel. 06477/1309

Am Dienstag, den 10. Juli, feiere ich meinen

80. Geburtstag
Wer mir gratulieren möchte, ist von
10.00-13.00 Uhr herzlich eingeladen in
"Gitti's Hütte" im Dillblick 34 in
Greifenstein.

Herbert Weis

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Luise Hengst
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Christian Scheer
Facharzt für Innere Medizin

WIR suchen SIE …!!
Hallo, liebe Arztkolleginnen und -kollegen,
wir, zwei Hausärzte (Internist 47 und Allgemeinmedizinerin 63 Jahre jung)
wollen unser Praxisteam mit tatkräftigen Kollegen (gern auch Kolleginnen,
ggf. Teilzeit oder auch Altersnachfolge) vergrößern. Die Praxis existiert seit den
60er-Jahren in Herbstein und seit 2014 arbeiten wir auf 220 m² in einer barri-
erefreien, behindertengerechten Gemeinschaftspraxis, gleich am Thermalbad in
wunderschöner Landschaft des Vogelsberges.
Modern und gut ausgestattet, nach Gesichtspunkten der Geomantie gestaltet,
im bewährten Team (incl. NÄPA) versorgen wir unsere Patienten. Eine intakte
Infrastruktur (alles fußläufig erreichbar) mit Schule, Kindergärten, Supermärk-
ten, div. Privatläden, einer Apotheke und mehreren kulinarischen Oasen ma-
chen das Leben angenehm. Auch kulturell wird einiges geboten!!
Wer sich vielleicht verändern, neu durchstarten oder sich niederlassen will - und
das nicht allein - ist bei uns bestens aufgehoben! Vielleicht dann … bis bald!

Kontaktaufnahme bitte über Dr. Luise Hengst
Zum Thermalbad 1 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/798950
Fax: 06643/7989529 | info@gemeinschaftspraxis-herbstein.de

FamilienanzeigenFamilienanzeigen
für jeden familiären Anlass.

StellenmarktaktuellStellen Anzeigenannahme 06643-9627-0

Anzeigen ONLINE BUCHEN:
wittich.de/familienanzeigen

Zu jeder Zeit

selbst gestalten!
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Herborner Str. 25 (Nähe EDEKA) - 35764 Sinn - Tel. 02772 582029-0, www.sinntex.de

Wer wäscht denn

da noch selbst?

WETZLAR

• Ehrlich • Menschlich • Kompentent
➔ Bewertung + Beratung = Verkauf

Für Sie als Immobilieneigentümer KOSTENFREI!

Rufen Sie Herrn Wolf einfach an und vereinbaren Sie
Ihren Wunschtermin bei Ihnen zu Hause.

Silhöferstr. 16 · 35578 Wetzlar
Telefon 0 64 41 - 204 30 10 · Mobil 0176 - 44 75 08 88
E-Mail wolf@abaco-wetzlar.de · www.abaco-wetzlar.de

Klaus Wolf
Inhaber, Immobilienmakler (EIA)

Мы говорим по-русски. Biz türkçe konuşuyoruz.

Häusliche Alten- und Krankenpflege • Betreuungsdienst
Bettina Lebershausen - Wällertorstraße 45 - 35764 Sinn
Tel. 06449 /921837 - Mobil: 0171 /5310385

Wir sind in Ihrer Gemeinde für Sie da!

Für Menschen mit Demenz – Ihr Spezialist seit 15 Jahren

www.pflege-lahn-dill.de

2008 - 2018

10 Jahre
Ambulanter Demenzdienst

in Kooperation mit der

Caritas

ANWALTSKANZLEI
HEIDENREICH

Tätigkeitsfelder: Familienrecht, Erbrecht,
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht

Hausbesuche nachVereinbarung möglich !

Zum Sportzentrum 6
35794 Mengerskirchen

Telefon: 0 64 76/ 4 190 190
Telefax: 0 64 76/ 4 190 191

Mobil 0160 5882005

Einfamilienhaus zu verkaufen
in Greifenstein-Holzhausen

Bj. 1963 Wohnfl. 105 m² 2 Garagen
Grundst.1.188 m² VB 85.000 €

Ich bin dann mal weg…
Denken Sie rechtzeitig daran, Ihre Kunden
über Ihren Urlaub zu informieren.

Hier in Ihrer Zeitung!

wittich.de/anzeigen
Mit uns erreichen Sie Menschen!

Ihr Partner für
Anzeigen nach Maß!
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Internet: anzeigen.wittich.de • Tel. 06643 9627-0 • Fax 06643 9627-78 • E-Mail: kleinanzeigen@wittich-herbstein.de

Kleinanzeigen
>> einfach online buchen

anzeigen.wittich.de

private + gewerbliche

Bereich 3

Kaufe Ihren alten/defekten Benzin-
Rasentraktor, Aufsitzmäher, Wie-
senmäher, Balkenmäher, Motorha-
cke. Anrufen od. anschreiben über
Whatsapp, Tel.: 01578/5982793

Privat su. Gebrauchtwagen,
auch m. Motorschaden u. Unfall.

Tel.: 06433/944604 od. 0171/

4144773

Zahle bis 200 € f. Schirmmütze,
2. Weltkrieg; kaufe Uniformen,
Dolche, Helme u. Orden, 1. u. 2.
Weltkrieg. Tel.: 06636/8114

Außenlüfter, mit Garantie, NP

14.000 €, f. 2.500 € wg. Todesfall

abzug. Tel.: 06631/3536

Zahle Höchstpreise f. Schrott/
Alteisen u. Metalle/Kupfer, Mes-
sing, Edelstahl, Alu, Dachrinnen,
Heizungsrohre, Kabelabfälle, Elek-
tromotoren, landwirtsch. Geräte,
Alu-, Schlepper u. Staplerbatte-
rien usw., alles anbieten. Tel.:
0162/5906766

Elektro-Sooter/Seniorenmobil
Meyra Cityliner 415, 15 km/h, 2
Aussenspiegel, Tempomat, Korb,
Luxussitz, Beleuchtung n. StVo,
LCD-Display, Stockhalter, Bj. 2012,
neue Batterien 2016, 1.550 km,
sehr guter Zust., 1.100 € (NP
4.000 €). Tel.: 0177/7773304 od.
06473/3304

Zahle bis 200 € f. Schirmmütze,
2. Weltkrieg; kaufe Uniformen,
Dolche, Helme u. Orden, 1. u. 2.
Weltkrieg. Tel.: 06636/8114

Außenlüfter, mit Garantie, NP

14.000 €, f. 2.500 € wg. Todesfall

abzug. Tel.: 06631/3536

Zahle 800 € bis 1.000 € u.
mehr f. Schreibsekretäre, Kommo-
den, Glasvitrinen, Eckschränke,
Gemälde, Goldschmuck, Bernstein-
schmuck, Taschen- u. Armbanduh-
ren, Silbergegenstände, Münzen,
Orden 1./2. WK, Reservistenkrüge,
Uniformen, Mützen, Dolche/Säbel,
Ansichtskarten, Fotoalben, Blech-
spielzeug, Haushaltsauflös. usw.,
alles anbieten, auch rep.-bed.. Tel.:
06621/65463

Schreinermeister zahlt 300 -

500 € u. mehr f. Uromas alte
Möbel, Kleiderschränke u. Truhen
m. Einlegearbeiten, Schreibsekre-
täre, Kommoden, Glasvitrinen, Eck-
schränke, Gemälde, Goldschmuck,
Taschenuhren, Armbanduhren, Sil-
bergegenstände, Münzen, Orden 1.
u. 2. WK, Reservistenkrüge, Unifor-
men, Mützen, Dolche/Säbel,
Ansichtskarten, Fotoalben, Haus-
haltsauflösungen usw., alles anbie-
ten. Tel.: 06621/42530

Bienenableger (Carnica), DNM,

m. Gesundheitszeugnis abzuge-

ben. Tel.: 0175/8708566

Ferienwohnungen

Komf. FeHs, 77 qm, an d. ost-
fries. Nordseeküste, 2 - 5 Pers.,
SAT-TV. Tel.: 06441/63533,
www.Haus-Anna.de

Husum/Nordsee: Gemütl., nette
FeWos, 2 u. 4 Pers., ruh. Lage,
Wi.-garten, keine Haustiere, v.
30.7. - 9.8. u. 11.8 - 23.8. noch frei.
www.ferienschleswig-holstein.de,
Tel.: 04847/358

Kfz-Markt
Zahle Höchstpreis f. Transporter,
Bus, PKW, LKW, alle Marken, bitte
alles anbieten, auch ohne TÜV u.
m. hoher km-Leistung, Zust. egal.
Tel.: 0152/05377814

Stellenmarkt

Achtung! Mache Dachreinigung,
Haussanierung, Hofeinfahrtreini-
gung, Terrassenreinigung, Fassa-
denreinigung, Mauerreinigung,
Treppenreinigung, Oberflächenrei-
nigung ohne Chemie gegen Pilze
u. Algen, Fassadenanstriche, Mau-
rerarbeiten u. Gartenarbeiten rund
ums Haus, privat, z. angenehmen
Festpreis. Tel.: 0152/38434756

Übernehme Maurer-, Fliesen-,

Trockenbau- u. Natursteinarbeiten.

Tel.: 0178/1539069

Ich suche Arbeit als Fliesenleger,
Maler u. Lackierer, Bodenleger
Laminat usw., Dämmung u.
Fassade, Trockenbau, Aussenan-
lage, Garten usw. Tel.: 01525/
4865054

Achtung! Steinreinigung rund ums
Haus: Terrassenreinigung, Geh-
wegreinigung, Mauerwerkreini-
gung. Wir arbeiten gegen Moos,
Pilze, Algen, ohne Chemikalien.
Dachreinigung, Fassadenreinigung,
Dachbeschichtung, Sanierungsar-
beiten, Malerarbeiten, Verputzar-
beiten, Versiegelung sowie Garten-
arbeiten usw. Zu einem angeneh-
men Festpreis bin ich gerne bereit -
einfach anrufen, privat. Tel.: 0178/
1132754

Vermietung
Reihenendhaus, Greifenstein-

Arborn, f. 1 - 2 Pers., 47,7 qm, 2
ZK, WC/Du., Garten, Terr., 350 €

KM + NK, ab 1.10.18 ohne Haus-
tiere zu verm. Tel.: 0160/98282424

Sonstiges
Er, Russlanddeutscher, 69 J., 175

cm gr., 95 kg su. Sie f. Leben. Tel.:

06471/9569592

Antikhändler kauft Sachen aus
Uromas Zeiten von 1945: Por-
zellan, Meißen, Rosenthal usw.,
Porzellanfiguren, Silber, Bierkrüge,
Ölgemälde bis 1920, Uhren, Mili-
tärsachen, Bücher, Möbel bis 1920,
Münzen, Spielzeug, alte Ansichts-
karten, Briefmarkensammlung. Ul-
rich Siebert, Bahnhofstr. 47, 35435
Wettenberg, Tel.: 06406/71300

Privatmann kauft gut erh. Pelze
sowie Altporzellan, Silberbestecke,
Uhren, Schmuck aller Art, Bilder,
Zinn, Münzen, Nähmaschinen,
Abendbekleidung, zahle Höchst-
preise. Tel.: 06053/7068203 od.
0177/5913375

Suche 3 ZKB in Weilmünster,

zentral, seniorengerecht, Blk. od.
Terr., evtl. Garage. Tel.: 06472/
7398

1a trock. Buchenkaminholz,
beste Qualität, sof. brennbar, ab
45 €, begr. Menge. Tel.: 01522/
8000388

Gesucht. Gefunden.
Ferienjob.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de
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Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.
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private Kleinanzeigen
>> Web:wittich.de/objekt11054 >> Tel.: 06643 9627-0 >> E-Mail: kleinanzeigen@wittich-herbstein.de

Unsere Adresse - bitte hierhin senden

LINUS WITTICH Medien KG · Postfach 128 · 36356 Herbstein · Fax 06643 9627-78

6.

Wo soll die Kleinanzeige erscheinen - bitte jeweilige(n) Bereich(e) ankreuzen:1.
je Bereich ab11,- €q (1) Vogelsberg + Schwalm-Eder

q (2) Fulda + Hersfeld-Rotenburg
q (3) Lahn-Dill + Limburg-Weilburg
q (4) Gießen + Marburg-Biedenkopf

pro weiterer Ber
eich

50% Rabatt

q Immobilienmarkt q Kfz-Markt q Sonstiges
q Vermietungen q Stellenmarkt
q Ferienwohnungen q Partnerschaft

2. Welche Rubrik - bitte ankreuzen

+

€

€

Nachfolgend Text eintragen:

ab hier kostet jede weitere Zeile 1,- € mehr (pro weiteren Bereich 0,50 €)

+ 1,- €
+ 1,- €
+ 1,- €
+ 1,- €
usw.

(pro Kästchen ein Buchstabe - hinter jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei lassen)

je Bereich ab 11,- €

3.

€Summe:

+
+

+

€
€
€

q Anzeige soll mit Foto erscheinen (bitte beilegen) + 4,- € (pro weiteren Bereich 2,- €)

q Anzeige soll unter Chiffre erscheinen + 4,50 €
(nur wenn keine Tel.-Nr. oder Name in der Anzeige erscheinen soll)

q Anzeige soll gerahmt werden + 3,- € (pro weiteren Bereich 1,50 €)

Wie soll sie erscheinen - bitte ankreuzen4.

Der Annahmeschluss ist jeweils
donnerstags der Vorwoche um 8.00 Uhr.
Terminwünsche sind nicht möglich.

Ihre persönlichen Daten - bitte eintragen

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1304800000078402
Ich/wir ermächtige/n die LINUSWITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUSWITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

q Bargeld in Höhe von € liegt bei oder

q Ja, ich möchte den Betrag in Höhe von € von meinem Konto abgebucht haben.

5.

IBAN: D E

Name, Vorname: Tel.:

Straße, Haus-Nr.: PLZ, Ort:

Kreditinstitut: Datum, Unterschrift:

Es wird keine Rechnung zugestellt. Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert.
Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Geben Sie
Ihre Kleinanzeigedirekt online aufwittich.de/objekt11054
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Aus unserer Metzgerei Droß:
Gyros
1 kg

Gulasch
gemischt, 1 kg

Schweine-Schnitzel
1 kg

Rama oder Lätta
500 g

Langnese Magnum
versch. Sorten, 8 x 110-ml-Pckg.

Mariacron
Weinbrand, 0,7 l

Coca-Cola
versch. Sorten, 12 x 1 l, ohne Pfand

Valensina
versch. Sorten, 1 l

REWE Nagler OHG

Hellsdorfer Straße

35753 Holzhausen

Tel.: 06478 - 91046 · Fax:
06478-91047

Wochenendangebote vom05.07. bis 07.07.2018

Besser leben.

6.99
7.49
6.99

8.49

3.60

0.99
0.49

0.490.88

3.88

Aus unsererMühlenbäckerei Jung:

Reines Roggenbrot
1.000 g

Obst und Gemüse täglich frisch:

Wassermelone
SPA, 1 kg

Eisbergsalat
Dtsch., Stück

Wurzelsalate
Holl., versch. Sorten, Stück

Paprika
SPA, rot, 500 g

5.99

0.99 1.29

feiert 20-jähriges Jubiläum
Wir freuen uns auf Ihr Kommen

am Samstag, 07. Juli 2018
ab 11.00 Uhr.
Sie kennen uns noch nicht?

Dann schauen Sie doch mal vorbei.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Zum Hofacker 4
35759 Driedorf-Münchhausen
Tel. 02775/7620

TOP!

schnell und
sauber montiert

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mi./Fr. 13-18 Uhr • Sa. 10-16 Uhr

Mo./Di./Do./So. nach Vereinbarung

PLAMECO-Fachbetrieb Henning Bär
Herborner Str. 1, 35764 Sinn oder rufen Sie an: 02772/9244077

Geschäftsanzeigen
online buchen:

Registrieren Sie sich jetzt
unter „meinWITTICH“ bei

www.anzeigen.wittich.de

www.fly-and-help.de


